
//// ' Öffentlich':'rechtliche ". . Vere41barung," über '. die . Mitbenutzung . . der '· zur 
/ - , mechanisch-biologischen , ' ' ~ehandlungsanlage - (MBA) , - 'Großefehn zur 

mechanisch..biologischen, VorbehandIllngvon Siedlungsabfällenzwischen , 

. . 	 , ' 

dem Landkreis Aurieh vertreten durch 'den Landrat 
,und' den Oberkreisdirektor 

" und dem ,Landkreis Ammerlan~ , , vertreten' durch den Landrat ' 

,	Auf Grund des PlangenehmigungsbescheidesderBezirksregierung Weser-Ems vom 23.06'.1997 ' 
dürfen auf der D,eponie Mansie II, mechaniscll-bi'Ologisch::vorbehandelte und inerte Restabfalle 
,abgelagert werden. 'Die 'Einhaltung ,diverser" 'Anforderungen ' an die, Qualität :des Deponats und', ' 
den J;:inbau -der Abfalle isfhierzu e~orderlich. , -, ' 

Mit ' öffentlich~rechtlicherVereinbarungvom 2'2'.01.1998 ' haben der 'Landkreis 'Armnerland und 
_	der Landkreis , Oldenburg ,heschlossen, ihre Restabfci11e vor 'dei-".Ablagerung ab dem 01.-01 .2004 
gemeinsam mechanisch~biologisch 'vorzubehandeln. Die 'Vofobehandlung erfolgt durch den 
Landkreises Ammerland. ' 

. :' . 	 " 

Auf Grund des Bescheides der BezirksregienIng Weser-Ems vom ' 29; 10.1999 dürfen auf der , 
Deponie ,Mansie ' 11 Restabfalle nach eiri~m einfachen offenen Verfahren mecharllsth-biologisch 
vorbehandelt -', werden. ' In , Folge ' der inzwischen ' ' geänderten Rechtslage darf ' dieses '
Vorbehandlungsverfahren nur noch bis zu~ 31.05 .2Ö05 angewandt werden. Ab dem 01:06.2005 

, verfügen , die, Landkreise" Armnerland' "und ';, Oldenburg ' -somit ~ über ""keine Kapazitäten zur 
mechan.isch~biologischen Vorbehandlung' von-Siedlungsabfallen. , , ' ' 
Auf der Grundlage der vorgenanntenYereinbarung, deren Regelungsinhalte durch ,die geänderte 
Rechtslage b~troffen sind, wirdatif Seiten der Landkreise Ammerland 'und Oldenburg an der 
gemeinsamen ; Rest<l:bfallvorhehandlung festgehalten. Vorgesehen ist ', nurimehr ab dem; 
01.06:2005 die gemeinsame ' 'Vorbehandlung, ' biologisch leicht ' abbaubarer Restabfalle , der 
Landkreise Aurich, Armnerland und: Oldehburg am Standort Großefehrt im Landkreis Aurich. 

, Der Landkreis Aurich ve'rfugtinGroßefehn'über,"einevon der Bezirksregierung Weser-Ems mit 
Bescheid vom 12.12.1995 :genehmigte 'Anlage :zurmechanisch~biologischen Behandlung von 
Restabfällen (MBA Großefehn) .. ' Die lV1BAGroßefehn ist geeignet, SiedlungsabHille bis zur 
,Einhaltung der Ablagerungspararneter der · ,Ablagerungsverordnung vorzubehandeln. Eine 
,Ertüchtigung der lV1BAGroßefehn· mit ' dem" Ziel der Einhaltung der 'Anforderungen der 30. 
BImSchV ist erforderlich: 'Un1 die Vorbehandhing der Abfall~ aus den ' Landkreisen Aurich, 
Ammer~and ' und .. Oldenburg ',' sicher, zu ' stellen, bedarf es zudem, einer Erweiterung der 
Anlagenkapazität. 'Die Erweiterung und' die Ertüchtigung der :MBA Großefehn erfolgen unter 
,Beachtung der verordnetert zeitlichen Vbrga~en 'undwerden v:omLahd~eis Aurich veranlasst. 

. 	 , . .. . .. , 

Unter-Berücksichtigung dieser Umstände schließen der' Landkreis , Aurich ~nd der Landkreis 
Armnerland nach Maßgabe 'des § 6 Abs. 2 Nds. AbfG vom 14. ,Oktober 1994 (Nds. GVBl. S. 
467)" 'zuletzt geändert durch: Artikel 44 des Gesetzes vom 20.11.2001 (Nds., 'GVBl. S. 701), 
'diese :Vereinbarung gemäß § 13 des Nds. Zweckverbatidsgesetzes v?m 07.06".i939 (Nds.,GVBL , 



· . , 	 '. 

,i II S. lQ9),zuletztgeandert durch ArtikelS des Gesetzes' vom 30.)uli 1985 (Nds. GVB1. S.246) 
anstelle der Bildung eines Zweckverband~s zur Reg~lungderMttbenutzung der NlBA ' 
Großefehn des Landkreises Aurich. ", 

\ ' 

§1 

(1) Der Landkreis ' Aurich gestattet ,dem Laridkr,eis Animerland nach ' Maßgabe dieses 
, Vertrages die Mitbenutzung , der :Nrs'AGroßefehn: Die in den Landkreisen Ammerland und 

! OldenburgallfalleI).den Restabfalle werden ab dem ' ,01.06.2005 gemeinsam mit ,den 
, Restabfallen 	aus dem Landkreis Aurich in der M.BA Großefehn mechanisch-biologisch ' 

nach 'denMaßgaben ,der30."BlmSchV und ,der AbfAb'lV vorhehandelt Maßgebendfiir die 
Art der V ()rbeliandlung ' sind die Vorgaben, , im Genehmigungsbescheid der 
Bezirksregierung Weser-Ems, dereri EinhaltuI).g der Landkreis , Aurich sicherstellt. 

(2) 	 Nach Abschluss dieser öffentlich-rechtlichert yereinbaruhg begirint der Landkreis Aurich 
, unverzüglich ,mit , den erfor.derlichen ' ' Maßnahmen zur Genehmigungs:.. und 
Ausfuhrungsplanung der Iy[BA ,Grüßefehn'; pie anschließenden baulichen Maßnahmen sind 

, zUgig auszufuhren und bis' züm OL06.2005zum Abschlus's.zu bringen. 

(3) 	 Diese, Vereinbarung ' der 'Mitbenutzung gilt ' bIS' zum 31.12.2020. Der Landkreis .Aurich 
wird den' LaIidl.qeis Ammerland vor einer beabsichtigten Erweiterung des Kreis~s,,:der 
Benutzer der:MBA Großefehn rechtzeitig informieren, ,' , , 

" ' 

(4) 	 Diese Vereinbarung umfasst ' nur' , die Behandlung, von Siedlungsabfällen, ' die der 
Entsorgungspflicht der Vertragspartnerund des Landkreises Ol~enburg unterliegen und ' , 
zur Behandlung 'in der 1VIBA ' Groß~fehn ge'eignet silfd., ' Während der Laufzeit dieses 
Vertrages sind die Vertragspartner verpflichtet, diese 'Abfalle ausschließlich in der 1V1BA 
Groß~fehn zu behandeln. Vor , der B,eI1andlung erfolgt eine <einheitliche ' mechanische 
Aufbereitung und' Separierung der A?falle,durchdie ,Vertragspartner. " 

"(5) 	 Änderungen des Ge'nehmi'guhgsbescheides zum Betrieb der:N.lBA Großefehn ,werden dem 
Landkreis Ammerland vom Landkreis ' Auri~h umgehend mitgeteilt. Sofern dei Limdkreis 
Aurich ohne , hierzu aus rechtiichenodertatsächlichen Gründen verpflichtet! 'zu sein, 
Änderungen des ' Anlag enb etrieb es anstrebt; ,die zu einer' Bdastung ' des Vertragspartners 
fu,hren kö~en, ist vorher das Einverriehrllen hut ' dem'Vertragspartnerherzustellen. ' ' 

(6) 	 Sollte eine' Änderung , des' Betriebes" der<MBA Großefehri ' möglich ' sein, ' die dem 
VertragspartnerVorteile 'bringt,wird , der Landkreis Aurich im gegenseitigen 
Einvernehmen unverzüglich ,' entsprechende Äriderungsanträge ,'bei der zuständigen 
Gen~1unigungsb,ehö~de stellen., ' , " ' 

(7) ' 	 DIe Parteien sin'd skh daruber eimg, dass bei der Ertüchtigung, "der Erweiterung und dem 
, Betrieb , der Anlage Zur mechanisGh-biologischen ' Vorbehandlung neben' den rechtlichen' 

Vorgaben insbesondere wirtschaftliche ,Gesichtspunkte verstärkt zu berücksichtigen sind. 

§2 ' 

, (1) , Die 'der MBA Großefehn ' zuzilliefernden Abfälle aus , den Landkreis~n Anlmerland und 
Oldenburg werden von ' denlVertragspartnerLC;Uldkreis Animerland in einer eigenen 
Anlage er:fasst, e'iner eingehend~n ,Sichtkontr.olle Unterzogen, mechanisch ;lufbereitet und 



anschließend mittels Großcöntainer oder · Mül1sa~elfahrz~ug 'zur :rv1BA Großefehn 
transportiert. 

, 	 , 

(2) 	 Der Landkreis Ammerhmd benenht die .' mit . der . Anlieferung und öffentlichen Abfuhr 

beauftragten Untemelunenschriftlich gegenüber ·, dem · Landkreis Aurich .. Neb~n dem 

Vertragspan:ner sind nur · diese ·Unt.emehmen . zur Anliefening von Abfallen aus den : 

Gebietskörperschaften Atntnerhmcl und Olderiburg berechti~ . Das. Vergabeverfahren der 

Transportleistungenfurzu behandelnde' Abfälle nach Großefehn und ~bzulagernde Abfälle 

·nach Mansie fuhren die ·Vertragsp~~ner gemeinsam aus'. 


(3) 	 Die fur die , Anlieferung -in Großefehn geltende Benutzungsordnung gilt in Ihrerjeweils 

. gültigen~ For~ e~tspr~chend. 'Den Anweisungeh , des AnnahrO.epersonals ist Folge zu 


leisten. Erforderliche .Änderungen :bei · denAilliefe~ngszeiten sind ·einv·emehmlich zu . 
.- regeln. . ' . !, 

(4) 	 .Der Gesamte zur JY.1BA Grüßefehn angelieferte. Abfall ·ist in Großefehn . zu verwiegen. Die 

Wiegeetgebnisse werden :EDV-tech11isch erfasst . und ... dem Vertragspartner monatlich 

mitgeteilt. 


Für ·die Mitbenutzung der:MBA Groß~fehn wird eiD; Ahlieferungsentgelt erhoben. Die nähere 
.. Ausgestaltung des Entgeltes. erfolgt in einer gesonderten Vereinbarung, die Bestandteil dieser 

Vereinbarung· ist. ' . '. ':' ... . 

. § 4 
t · 

Sofern über den 31.12,.2020 hinaus eine Behandlung · von S'i.edlungsabfälleri in der J\1BA 

Großefehn möglich sein, , sollte; räumt ·der ·Landkreis Aurich dem Vertragspartner . schon jetzt die 

Option einer Mitbenutzung . em. · Sollte sich abzeichnen; dass" eine ·Auslastung der 

Artlagerikapazit,ät durch die Vertragspartn~r während der Vertragslaufzeitnicht erfülgt; wird 

·sich der Landkreis ·· Aurich beIl?-üheo:, weitere:Partnerfureine · Mitbenutzung der Anlage zu 
. . ~. . . 	 ., \ 

gewllmen. 

· §5I · 

'·Die. V ertragspartn~r . gehen davoIl aus, dass die Zusammensetzungen . der Restabtälle aus den 

jeweiligen Landkreisen : gleichartig sind .. . Bei ·.·erheblichen Abweichungen , sind die Anteile 

einvernehnillch, ggfls .. durch eine Restabfallanalyse, festzulegen: . 


. . 	 . . ( . 

; 

§6 
" 	 . . 

,.( 1 ) 	 Wenn ein Vertragspartner gegen . Bestimmungen dieses Vertrages ~erstößt, ist er d~m 

anderen' Vertragspartner fur den daraus ' . entstandenen: Schaden ·. zum . Schadensersatz 

verpf1~chtet. 

(2) · 	Eine gegenseitige 'Aufrechnung und Abtretung von For,derungen ist ausgeschlossen. 



" " ' , ' 

!.:> ", ~. . \ 

. \ 	
~. 

§7 . ' 

, " I ~ . 

Ändefunge~ und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen ' der Schr,iftform . 

.... 
§8 

. 	 . 

. (1) ' Sollte eine der Bestilnmung en dieses Vertrages unwirksam sein, so bleibt 'der Vertrag im 
übrigen wirksam, sofem dieVertrqgsparteien den Vertrag' mit dem eingeschränkten Inhalt 

.' gewollt haben. 

'. (2) Zwischen' den vertragschließenderi~ebietskörperschafteribesteht Einigkeit darüber, dass, 
. 'sofern durchAnd~iungert . der genelunigun,gsrechtlichen und gesetzlichen Grundlagen rur .. 

die AbfallentsorgungRegelungsinhalte " dieser ". Vereinbarung berührt werden" .die 
betroffenen .Veitragsinhalte im gegenseitigenEinver~ehmen nachveihandelt werden. 

(1) 	 Diese Vereinbarung bedarf der ·Genehmigung durch die Bezifksregierung Weser-Ems und 
steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der · . erforderlichen Änderung der . 

. . Anlagengenehmigung . . Der Landkreis: Äurich wird unverzüglich,die hierfur erforderlichen 
Schritte veranlassen. DIe .Vertragspaneien sind sich darÜber einig, dass die 'Mitbenutzung 
der:MBA .Großefehn "'die ' VoHziehbarkeit des ' Änderungsbescheides ' voraussetzt und 
gegenseitige Rechte und Pflichten hiervon abhängig: sind. . . 

(2) 	 Bei Streitigkeiten, die aus diesem Vertrag 'entstehen, ist beabsichtigt, die Bezirksregierung 
Weser-Ems als ScIVedsstelle anZurufen. . .' . . 

. Datum: 21. Januar 2003 

Für d'en Landkreis Aurieh: 

Für den Landkreis Ammerland: 


